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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1973

Norm

ABGB §915

Rechtssatz

Nach der Auslegungsregel des § 915 ABGB ist anzunehmen, daß der Schenker sich eher die geringere Last, nämlich die

Schenkung der Liegenschaft und des Hauses ohne die dort befindlichen Einrichtungsgegenstände, auferlegt hat.
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